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„Polizeiwissenschaft“ 
Eine programmatische Standortbestimmung1 

Polizeiwissenschaft im deutschsprachigen Raum ist eine junge Disziplin und eher durch 
einen Status als „Hybrid“ als durch eine homogene Forschungsstruktur gekennzeichnet. 
Sie unterscheidet sich grundsätzlich von der anglo-amerikanischen Police Science 
(Police Studies) und zwar aus zeitgeschichtlichen wie aus kulturellen Gründen. Diese 
werden skizziert, gleichzeitig werden die Prinzipien internationaler Polizeiwissenschaft 
anhand grundlegender Arbeiten umrissen, denn diese müssen auch in der deutschspra­
chigen Polizeiwissenschaft stärker in den Blick genommen werden. Ein Exkurs zum 
Thema Politik und Gewalt schließt den Aufsatz ab. 

olizeiwissenschaft muss, will sie ihremP 
Wortteil „-wissenschaft“ gerecht werden, 
rational überprüfbare Ziele verfolgen, so­
viel zunächst einmal vorweg. Eines der 
Ziele ist dabei, und das dem Wortteil 
„Polizei-“ zufolge, eine wissenschaftlich 
informierte und trainierte Polizei, insbe­
sondere in den Führungsetagen. Polizei 
wird künftig als Wissensorganisation 
(knowledge organization) aufgefasst wer­
den. Der niederländische Polizeiwissen­
schaftler Pieter Tops fragt, ob die Politik 
tatsächlich eine intelligente, im Sinne einer 
zur Wissenschaft befähigte Polizeiorga­
nisation haben möchte. Er argumentiert, 
dass Wissen über die Gesellschaft nicht 
handlungsunfähig mache, wie es gelegent­
lich behauptet wird, sondern dass polizei­
liches Handeln dadurch professioneller 
(„Knowledge kills action vs. Knowledge 
skills action“) und somit langfristig die 
Handlungsfähigkeit der Polizei gesichert 
werde.2 

Die traditionelle Didaktik einer berufs­
schulmäßigen Polizeilehre in der Tradition 
„Polizisten lernen von Polizisten, was 
Polizisten von Polizisten gelernt haben“ ist 
deshalb nicht mehr zeitgemäß. Auf Grund 
der Kombination akademischer und prak­
tischer Fächer kann man die gegenwärtige 
Situation an den Hochschulen der Polizeien 
als hybrides System auffassen. Durch die 
Entwicklung im Kfz-Bau, aber auch im 
Softwarebereich oder in der Kameratech­
nik ist dieser Begriff geläufig geworden 
und hat seinen etwas abfälligen Bedeu­
tungsgehalt verloren. Hybrid ist „ein Sys­
tem, das gebündelt, gekreuzt, gemischt zu­
sammengesetzt ist“. Vom Begriff „Hybrid“ 
zu unterscheiden ist Hybris, nämlich An­
maßung und Überheblichkeit, die bei der 
Polizeiwissenschaft dann sichtbar wird, 
wenn „Akademiker“ oder „Praktiker“ mei­
nen, ihr Beitrag für die Qualifizierung des 
polizeilichen Führungsnachwuchses sei 
der unverzichtbarere. Hybride Systeme 
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sind zu Beginn ihrer Entwicklung anfällig 
für Störungen, und Hybris ist eine der 
Ursachen für Konflikte an polizeilichen 
Ausbildungsstätten. Nur indem man ge­
meinsam den Führungsnachwuchs für 
polizeiwissenschaftliche Forschung quali­
fiziert, macht man die Polizeiwissenschaft 
zum Werkzeug einer Forschung über und 
für die Polizei. 

Ähnlich bedeutsam ist die Aufgabe der 
Polizeiwissenschaft, die Öffentlichkeit 
über Polizei wissenschaftlich zu informie­
ren. Zugleich wird sich die Polizeiwissen­
schaft im Handlungsfeld Wissenschaft 
(der scientific community) etablieren, d.h. 
einen wahrnehmbaren Standort und Ak­
zeptanz als gleichberechtigter Mitspieler 
erlangen müssen. Schließlich sind die Me­
dien inklusive der „Neuen“, auch die kriti­
schen, als wesentliche Adressaten polizei­
wissenschaftlichen Wirkens anzusehen. 

Intelligente, und das heißt heutzutage 
wissenschaftlich informierte und trainierte, 
Polizei wird zu einer Herausforderung für 
die Politik – und auch für die internen Hie­
rarchien, denn eine solche Polizei gibt Wi­
derworte und kann sie begründen. Das war 
im alten didaktischen Prinzip der Polizei-
lehre nicht vorgesehen. Die Grenzen der 
eigenständigen Entwicklung der Polizei­
wissenschaft an Hochschulen (wie der 
Deutschen Hochschule der Polizei in Müns­
ter) liegen in der überschaubaren Dimen­
sion dieser Graduiertenstudiengänge. Auf 
der anderen Seite gibt es die ungewöhnliche 
und im Bereich von tertiärer Polizeiausbil­
dung einmalige Gelegenheit der Zusam­
menarbeit von in der Forschung erfahrenen 
Universitätsprofessoren verschiedener so­
zial- und rechtswissenschaftlicher Diszi­
plinen mit polizeilichen Fachgebietslei­
tern, die in wachsendem Maß auch über 
Erfahrungen in der Forschung und entspre­
chende akademische Abschlüsse verfügen. 

Kooperative Forschungsinteressen und 
die Zugangsmöglichkeiten zu den Feldern 

Polizeiarbeit, Gesellschaft und Öffentlich­
keit sowie das Spektrum der praktischen 
Umsetzung solcher interdisziplinärer Wis­
senschaft sind das Alleinstellungsmerk­
mal, das wissenschaftliche Masterstudien­
gänge von den Fachhochschulen und auch 
von universitären Lehrstühlen unterschei­
det. An den polizeilichen Fachhochschulen 
gibt es ausgewiesene Forschung, deren 
Zielrichtung aber nur ausnahmsweise über 
den engeren Rahmen von Polizeiforschung 
als unmittelbares Nutzwissen für prakti­
sche Belange der Polizei hinausgeht. Uni­
versitäre Polizeiwissenschaft zielt auch in 
Richtung einer Grundlagenforschung. 
Hier kann aus einem Austausch ein kon­
sensfähiger, interdisziplinärer Strukturrah­
men, eine Art Forschungsfundament ent­
worfen werden, das die Universitäten der 
Polizei als auch grundlagenbezogene For­
schungsinstitution kennzeichnen und pro­
filieren muss. 

DIE JUNGE DISZIPLIN POLIZEI­
WISSENSCHAFT 
In Deutschland und, mit der Ausnahme 
von Großbritannien, auch in Europa ist 
Polizeiwissenschaft eine relativ junge Dis­
ziplin. Anders als in den anglo-amerikani­
schen Police Studies, im Übrigen eine ge­
läufigere und auch präzisere Bezeichnung 
als Police Science, gibt es hierzulande 
keine wirklich etablierte und akzeptierte 
polizeiwissenschaftliche Forschungstra­
dition. Gerade in ihrem gegenwärtigen 
Wachstumsstadium stellt Polizeiwissen­
schaft eine Herausforderung dar: für die 
Politik, für die internen Hierarchien und 
nicht zuletzt für genau die Institutionen, 
die Polizisten und Polizistinnen ausbilden. 

Allerdings ist das am häufigsten zitierte 
deutschsprachige Werk unter dem Stich­
wort „Polizeiwissenschaft“ immer noch 
aus dem 19. Jahrhundert (von Mohl, 
1866).3 Stärker beachtete neuere Beiträge 
finden sich nur sehr wenige. Dies hinter­

5 
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lässt eine gewisse Ernüchterung, was den 
gegenwärtigen Status der Polizeiwissen­
schaft im deutschsprachigen Schrifttum 
betrifft. Entsprechend skeptisch kommen­
tiert Möllers in einem historischen Abriss 
zum Wandel des Begriffs „Polizeiwissen­
schaft“ den Status derselben als eigenstän­
dige Disziplin.4 

Bei einer Standortbestimmung muss 
demnach Folgendes in den Blick genom­
men werden: 

ein Vergleich mit dem internationalen 
Forschungsstand, 
ein kritisches Bilanzieren des bereits 
vorliegenden Wissensstands, 
eine Skizze des weiteren Vorgehens. 

Für den im Vergleich zum englischspra­
chigen Zustand der Disziplin so auffällig 
mageren Gehalt der deutschsprachigen 
Polizeiwissenschaft gibt es vor allem zwei 
Gründe. Der erstere verknüpft sich mit der 
Geschichte der deutschen Polizei, der 
zweite hat Ursachen in der Rechtsge­
schichte und -kultur, liegt also im Verhält­
nis von Staatsgewalt zur Bürgerschaft. Der 
Beitrag schildert diese in der deutschen 
Diskussion um Polizeiwissenschaft zu we­
nig berücksichtigten Faktoren und wendet 
sich dann der Frage zu, was im Zentrum 
von Polizeiwissenschaft stehen müsste. 
Zur Erläuterung wird der Forschungsstand 
im Feld Police Studies/Police Science zu­
nächst auf breiterer Basis dargestellt, be­
vor anschließend anhand exemplarischer 
Studien Forschungsarbeiten skizziert wer­
den. Eine abschließende Bilanzierung 
stellt sich noch einmal der Frage, was Po­
lizeiwissenschaft nicht sein sollte und was 
sie sein kann. 

ZEITGESCHICHTE: ERSTE 
ANSÄTZE DER POLIZEIWISSEN­
SCHAFT IN DEUTSCHLAND 
Auf Grund des sehr verzögerten Einge­
ständnisses der polizeilichen Verstrickung/ 

Federführung beim Holocaust ist die Nazi­
polizei immer noch Gegenstand einer his­
torisch ausgerichteten Polizeiwissenschaft.5 

Der zentrale Bruch der deutschen Polizei­
tradition ist dementsprechend in ihrer Ver­
fügbarkeit für die Verbrechen des Natio­
nalsozialismus zu sehen. Die deutsche 
Polizei kann nicht nur der Mittäterschaft 
bezichtigt werden, sie war zentrales Be­
reitstellungs- und Durchführungsorgan 
des Holocaust in Europa und somit Orga­
nisator und Vollstrecker des europäischen 
Massenmords.6 Die nach 1945 unvollstän­
dig vollzogene Bereinigung der polizeili­
chen Organisation und das dadurch be­
dingte Weiterwirken von belasteten Tätern 
in den oberen Etagen der Hierarchien von 
Schutz- und Kriminalpolizei, im neu ge­
gründeten Bundeskriminalamt (BKA), der 
Organisation Gehlen (Vorläuferorganisa­
tion des Bundesnachrichtendienstes BND) 
und in den Innenministerien wird bis heu­
te, mehr als 60 Jahre später, erforscht. 

Der Beginn einer Neuorientierung der 
polizeilichen Organisationen in Bezug auf 
Demokratie und Bevölkerung, auch auf 
die kritischen Bürger, ist somit nicht in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit zu verorten. 
Sie geschieht als neue Verortung frühestens 
gegen Ende der 1960er Jahre einerseits 
durch polizeiinterne Reformer. Gleichzei­
tig wirkt eine kritische und selbstbewusste 
Öffentlichkeit auf das Selbstverständnis 
der Berufsorganisation ein. Offensicht­
liche Willkür wie das unverhältnismäßige 
Prügeln, im Einzelfall auch Töten von De­
monstranten, wird nicht mehr schweigend 
hingenommen. Die größtenteils obrig­
keitsstaatliche politische Kultur der Bun­
desrepublik, als deren Vollzugsorgan die 
deutsche Polizei zu dienen hatte, wird zu 
dieser Zeit in vielen Bereichen der Gesell­
schaft radikal in Frage gestellt. 

Die Anfänge einer wissenschaftlichen 
Befassung mit der Funktion und Organisa­
tion der deutschen Polizei liegen in dieser 
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Zeit und sind entsprechend radikal und oft 
auch ideologisch orientiert. Diese als „Po­
lizei-bashing“ verstandene Kritik wird 
heute von einer kleineren Gruppe von 
„Praktikern“ noch generell mit dem Be­
griff „Polizeiwissenschaft“ verbunden. 
Dazu kommt, dass die anglo-amerikani­
sche Kriminologie und interaktionistische 
Sozialforschung die Labeling-Theorie 
hervorbrachte, der zufolge abweichendes 
Verhalten von Individuen und Gruppen 
durch die Kontrollorgane wie ein Präge­
stempel aufgedrückt wird. Danach „ver­
ursacht“, zugespitzt ausgedrückt, die Kri­
minaljustiz die Kriminalität, die sie zu 
bekämpfen vorgibt. So sehr einige Aspek­
te dieses Ansatzes nützlich waren, in der 
deutschsprachigen Kriminologie wurde 
der „labeling approach“ zum fundamenta­
listischen Glaubensbekenntnis. Diese radi­
kale Sicht konnte bei Polizisten verständ­
licherweise nicht auf Begeisterung stoßen. 
Vergessen wird bei den über diese Polizei­
kritik immer noch erregten „Praktikern“, 
dass diesen Wissenschaftlern die Polizei 
als übermächtige, monolithische Staatsge­
walt erschien, die man im Sinne einer De­
mokratisierung und Öffnung der Gesell­
schaft massiv angreifen musste. Unter 
anderem auch deshalb, weil Label wie 
„kommunistische Störer“, „staatsgefähr­
dend“ mit erschreckender Behändigkeit 
zum Anlass von staatlichen Zwangsmaß­
nahmen wurden. Zumindest stellenweise 
wurden sie auch von Polizisten vollzogen, 
die im Nationalsozialismus in solcher Be­
kämpfung sozialisiert worden waren. 

Die Radikalität der damaligen wissen­
schaftlichen Polizeikritik, vorwiegend for­
muliert von akademischen Soziologen/so­
zialwissenschaftlichen Kriminologen, hat 
bis heute dazu geführt, dass Sozialwissen­
schaft, speziell die Soziologie, von Wort­
führern der Polizeihochschulen als unab­
änderlich polizeifeindlich, mindestens 
aber als „unnütz, nicht praxistauglich“ und 

somit als verzichtbar eingestuft wird.7 Be­
zeichnenderweise liegen dabei neue und 
brauchbare Beiträge von Vertretern dieses 
Fachs zu einer wissenschaftlich begründe­
ten Veränderung und Verbesserung der po­
lizeilichen Praxis sowie der Aus- und Fort­
bildung jenseits des verengten Horizonts 
solcher Wortführer.8 

Man kann für die Einwände gegen die 
soziologische Polizeikritik der 1960er/ 
1970er Jahre sicherlich Beweggründe fin­
den. Momentan geht Polizeikritik jedoch 
nicht so sehr von der Soziologie aus, son­
dern rührt eher aus einer medialen und kri­
tischen Öffentlichkeit.9 Angesichts der ge­
genwärtigen Probleme bei kontroversen 
Großprojekten, in Einwanderervierteln, 
bei der Nachwuchsgewinnung, beim Um­
gang mit den „neuen Medien“, bei der er­
wünschten Erhöhung des Anteils von Per­
sonal mit Migrationshintergrund sowie bei 
fortbestehenden Problemen bei der Ver­
einbarkeit von Polizeiberuf und Familie, 
zeigt sich das Angewiesensein der Polizei 
auf wissenschaftliche Analysen. „Soziolo­
gie verwirrt die Polizeistudenten nur!“ ist 
und bleibt ein ignoranter Standpunkt.10 

Ohne eine dezidiert sozialwissenschaftlich 
orientierte Polizeiwissenschaft wird man 
weder den Wandel des Verhältnisses von 
Gesellschaft und Polizei, noch den inter­
nen Reformprozess der polizeilichen Or­
ganisationen ausreichend verstehen und 
einleiten können. 

Bedauerlicherweise hat bisher eine vor­
herrschend normative Logik den deutsch­
sprachigen Beiträgen zur Definition von 
Polizeiwissenschaft eine beschränkte 
theoretische und forschungspraktische 
Tragweite beschert. Die Definitionen 
grenzen sich nicht trennscharf von der 
normativen und häufig auf „bewährte“ 
Alltagstheorien gestützten Ausrichtung 
polizeilichen Denkens und der entspre­
chenden Forderung nach „Praxisbezug“ 
ab, dessen genauere Bestimmung meist 

7 
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nebulös bleibt.11 Das fortdauernde Behar­
ren auf den angeblich „bewährten“ Er­
kenntnissen der Praxis wird bei der 
notwendigen Entwicklung von Polizei­
wissenschaft zum Hemmschuh. 

Zurück zur Nachkriegsgeschichte. Darin 
lässt sich eine Chronologie der Halte- und 
Wendepunkte polizeilicher Herausforde­
rungen im Spannungsfeld Polizei, Politik 
und Öffentlichkeit verorten, die sich von 
den 1950er Jahren12 über die Schwabinger 
Krawalle, die Durchsuchung der Spiegel-
Redaktion, die Schahdemonstration vor 
der Berliner Oper, weiter über den Brok­
dorf-Beschluss, Mutlangen, Gorleben und 
Wackersdorf bis hin zum Stuttgarter 
Schlossgarten erstreckt. Man kann sie 
auch als eine Entwicklung in Richtung 
eines beginnenden Einklagens von demo­
kratischer Berechenbarkeit der Polizei im 
Rechtsstaat (siehe unten: accountability) 
auffassen. Dies ist, auch auf Grund der be­
schriebenen historischen Tatsachen, ein 
unverzichtbarer Gegenstand für deutsche 
Polizeiwissenschaft. Eine unreflektierte 
Übertragung des Aufgabenspektrums, der 
Methoden und der Wissenschaftsorganisa­
tion von Police Science anglo-amerikani­
scher Provenienz auf deutsche und euro­
päische Polizeiwissenschaft führt gleich 
auf mehreren Ebenen in die Irre. Accoun­
tability muss im jeweiligen rechts- und so­
zialkulturellen Kontext definiert werden. 

RECHTSTRADITIONEN: 
COMMON LAW VERSUS 
CIVIL LAW 
Die in der internationalen Fachliteratur 
gebräuchliche Definition von Police 
Science gilt für Gesellschaften, deren 
Rechtskultur dem englischen Common 
Law entstammt. Diese Rechtstradition ist 
auf Präzedenzfälle gegründet. Dabei un­
tersucht der Richter nicht, sondern kon­
trolliert das Verfahren ähnlich wie ein 
Schiedsrichter im Sport. Gerichtsverfah­

ren sind adversarisch angelegt, nicht in­
quisitorisch wie bei uns. In Gesellschaften 
mit einer Common Law Tradition ist das 
Verhältnis von Staat und Polizei gegen­
über dem einzelnen Bürger und der Ge­
sellschaft anders verfasst als in den konti­
nentaleuropäischen Ländern. Nicht nur, 
weil es in den USA 25.000 Polizeiorgani­
sationen gibt statt wie bei uns 19 und noch 
niedrigeren Zahlen in Österreich, in der 
Schweiz, in Frankreich, den Niederlanden, 
Spanien, Ungarn, Polen, ist Polizeiwissen­
schaft nicht gleich Police Science. 

Für den oben erwähnten Begriff account­
ability gibt es im ansonsten um begriffliche 
Präzision bemühten deutschen Sprachge­
brauch keinen analogen Fachausdruck.13 

Der Umstand, dass die „Nichtübersetzbar­
keit“ von police accountability auch für 
die französische Sprache gilt, erklärt sich 
aus diesem wesentlichen Unterschied zwi­
schen den Common Law Rechtskulturen 
in der englischsprachigen Welt und den 
Civil Law Rechtssystemen kontinentaleu­
ropäischer Provenienz, die auf kodifizier­
tem Recht beruhen und einen anderen 
Rechtsstatus der Bürger gegenüber dem 
Staat und seiner Polizei mit einschließen. 
Allerdings ist einigen genannten EU-Län­
dern gemeinsam, dass sie neben einer 
nationalen und auf örtlicher Ebene kom­
munalen Ordnungspolizei eine der Lan­
desverteidigung unterstehende militärisch 
organisierte Polizei für den Bereich außer­
halb der Metropolen haben (Gendarmerie 
in Frankreich, Guardia Civil in Spanien, 
GNR in Portugal, Carabinieri in Italien) 
und dass weiterhin schwere Kriminalität in 
einigen Ländern durch eine dem Justizmi­
nisterium zugeordnete Kriminalpolizei 
verfolgt wird. 

Die derart tief verwurzelten kulturellen 
und strukturellen Unterschiede müssten 
auch beim Projekt der avisierten europäi­
schen Polizeiwissenschaft stärker in Be­
tracht gezogen werden als dies gegenwär­

http:Fachausdruck.13
http:bleibt.11
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tig geschieht. Die Integration der europäi­
schen Polizeien erscheint momentan eher 
„verordnet“ und nicht als Projekt, das bei 
den Beteiligten konsensfähig ist. Verein­
heitlichung polizeilichen Handelns ge­
schieht zwischen Mitgliedsländern oder 
bei Aufgaben der äußeren Grenzüberwa­
chung der EU.14 Ohne die Berücksichti­
gung der durch Kultur und Rechtstradition 
ursächlich geprägten Gegebenheiten im 
Verhältnis der nationalen oder örtlichen 
Polizei zu den Bürgern und der Öffentlich­
keit bleibt jedoch eine europäische Poli­
zeiwissenschaft auf begriffliche Abstrak­
tion, auf praxisleere, ja seminaristische 
Reflexion beschränkt.15 

Festzuhalten ist demnach, dass Polizei­
wissenschaft international betrachtet bis­
her vorwiegend in den Rechtskulturen des 
Common Law verwurzelt ist, und dies ein 
anderes Verständnis von Polizei, Bürger 
und Staat impliziert. Es kann also keine 
rezeptartig unreflektierte Übertragung der 
Methoden und Inhalte von Police Science 
auf hiesige Verhältnisse geben. Weiterhin 
ist die internationale Wissenschaftsdis­
ziplin zwischen Soziologie und Krimino­
logie angesiedelt und nicht vorwiegend in 
rechts- und verwaltungswissenschaftlichen 
Domänen. Police Studies/Police Science 
sind primär soziologisch fundierte bzw. 
kriminologisch ausgerichtete Unterneh­
mungen. Nahezu alle international bedeu­
tenden Forscher und Forscherinnen in der 
Wissenschaft über die Polizei waren und 
sind ausgebildete Soziologen.16 

ACCOUNTABILITY ALS BEWER­
TUNGSMASSSTAB FÜR POLIZEI­
LICHES HANDELN IN ZIVIL­
GESELLSCHAFTEN 
Polizeiwissenschaft, will sie an internatio­
nalen Standards ausgerichtet sein, muss 
die Bewertung des polizeilichen Handelns 
durch die Zivilgesellschaft als fair und ge­
recht in den Blick nehmen. Gerechtigkeit 

schließt aus dieser Sicht Fairness mehr 
oder weniger gleichberechtigt mit ein. Es 
geht also um eine Bewertung polizeilicher 
Praxis, die wesentlich über das Anlegen 
einer reinen verwaltungswissenschaftlichen 
bzw. juristischen Messlatte hinausreicht. 
Rechtliche Überprüfbarkeit polizeilichen 
Handelns ist eine hohe Errungenschaft de­
mokratischer Zivilgesellschaften und des­
halb unabdingbar. Aber ein umfassenderes 
Verständnis der Rolle der Polizei bei der 
Qualität von demokratischer Reziprozität 
fordert eben mehr als lediglich die juristi­
sche Überprüfung der Verhältnismäßigkeit 
polizeilichen Handelns. Direkt ausge­
drückt: Fairness und Gerechtigkeit ermes­
sen sich auch daran, wie das Gegenüber 
polizeiliche Maßnahmen wahrnimmt. Bür­
ger folgen nämlich in der Regel polizeili­
chen Ordern, auch wenn sie für die Betrof­
fenen nachteilig sein sollten. Gerade weil 
Polizeien in demokratischen Gesellschaf­
ten kontrolliert und professionell arbeiten, 
können sie sich diesem Anspruch stellen. 
Anders ausgedrückt: Eine gute Polizeiwis­
senschaft produziert nicht zwangsläufig 
eine gute Polizei. Öfter als einem lieb sein 
kann, resultiert die Motivation für eine un­
abhängige Polizeiwissenschaft anderswo 
aus einer unprofessionellen und demokra­
tisch schlecht kontrollierten Polizei. 

Eine derartige viel weitere Definition 
von Gerechtigkeit wird in der englisch­
sprachigen Polizeiwissenschaft in das 
Zentrum der Bilanz der letzten Jahrzehnte 
gestellt. Danach sollte es ein Anliegen po­
lizeilichen Vorgehens sein, insgesamt 
möglichst wenig „Schaden“ anzurichten. 
Eine solche pragmatische Bewertung der 
Polizei liegt diametral zum normativen, 
soziologisch gesehen idealtypischen Pos­
tulat des stets rechtmäßigen polizeilichen 
Handelns. Gleichzeitig – so die Police 
Science Argumentation – sollte durch 
polizeiliches Handeln die Lage derer, die 
ohnehin am Rande der Gesellschaft stehen 

9 
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und kaum Rechte beanspruchen können, 
nicht noch weiter verschlimmert werden.17 

Auf Grund der sozialstrukturellen Gege­
benheiten in den europäischen Ländern 
und der gewachsenen und vertieften Kluft 
zwischen Arm und Reich sowie zwischen 
Einheimischen und Eingewanderten kann 
man nicht mehr behaupten, dass dieses 
Postulat nur für die USA gelten soll und 
uns nicht beträfe. Die Qualität von poli­
zeilichem Handeln ist so gesehen ein „zu­
verlässiger Maßstab dafür, wie sich die 
Gesellschaft um das Wohlergehen ihrer 
Bürger kümmert“.18 

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 
muss deshalb accountability als zeitgemäße 
Bestimmung des Inhalts- und Aufgaben­
bereichs von Polizeiwissenschaft zumin­
dest mit im Zentrum der Ausgestaltung 
und Differenzierung der Disziplin stehen. 
Accountability ist eine qualitative Ge­
samtanforderung an die polizeiliche Orga­
nisation und ihr Handeln in Alltags- aber 
auch Extremsituationen, das die rechts­
staatlich legitimierte, der Lage angemes­
sene, verhältnismäßige und faire, den 
Bürgern verständliche, nachvollziehbare 
Vorgehensweise der Staatsgewalt über­
prüfbar macht. Nur in der Beurteilung des 
Gesamtpakets wird police accountability 
in Demokratien fassbar und somit gewis­
sermaßen auch messbar. 

Polizeiliche Arbeit muss in diesem Ver­
ständnis von Polizeiwissenschaft als refle­
xiv, situations- und vorfallsbezogen (refle­
xive, situated practice, incident focussed 
street-craft) verstanden werden.19 Eine 
wissenssoziologische Befassung mit dem 
diesbezüglichen Wandel der Polizei steht 
aus, sie ist hierzulande ebenso wenig er­
folgt wie in vielen anderen EU-Ländern. 

US-amerikanische Vertreter der Polizei­
wissenschaft sorgen sich hingegen eher 
wegen der allzu bereitwilligen „Verpraxe­
lung“ ihrer Wissenschaftsdisziplin. Die 
für „Praxisforschung“ charakteristische 

Ausrichtung an „zwingenden Geboten“, 
an offensichtlich politisch motivierten Be­
weggründen und an scheinbar „naturgege­
benen“ polizeilichen Mentalitäten habe 
unabhängige, unbestechliche und qualita­
tiv hochwertige Wissenschaft über die Po­
lizei in den Hintergrund gedrängt bzw. gar 
nicht erst entstehen lassen. So sei Police 
Science „peinlich bemüht, jede mögliche 
und beliebige modische Richtung zu be­
forschen, und stets ohne jede Theorie20“. 
Es gäbe zuviel Fokus auf Polizei und zu 
wenig Aufmerksamkeit für den sozialen, 
kulturellen und politischen Kontext poli­
zeilichen Handelns sowie auf die Organi­
sationskultur der Polizei.21 Diese Fehlent­
wicklung gilt es bei der Weiterentwicklung 
der deutschsprachigen Polizeiwissenschaft 
zu vermeiden. 

Polizeiwissenschaft darf demnach nicht 
ausschließlich die polizeiliche Sicht der 
Dinge reproduzieren, sie muss sie aber 
verstehen und kritisch reflektieren kön­
nen. Die populärkulturelle (Medien) und 
politische Ordnungsmentalität, die gegen 
jede empirische Evidenz die Kriminali­
tätsfurcht durch Law & Order Rhetorik 
nährt, kann von der Polizeiwissenschaft 
nicht „gehorsam“ übernommen werden. 
Eine „obrigkeitsstaatliche Auffassung“22 

von Forschung mag zwar die sicherheits­
politischen Alltagstheorien bedienen, hat 
aber mit Wissenschaft wenig zu tun. 

Polizei ist bedeutsam und wird zum Ge­
genstand von Wissenschaft, nicht weil ers­
tere der einzige Widerhalt gegen gesell­
schaftliches Chaos und Kriminalität ist, 
sondern weil professionelle Polizei stetig 
soziale Ordnung ins Bewusstsein ruft. Da­
bei erteilt sie Missbilligungen gegenüber 
Bedrohungen der Ordnung und hegt Ver­
trauen. All das hat direkte Konsequenzen 
für den Erhalt oder die Korrosion demo­
kratischer Verhältnisse. Letztlich lautet die 
Bilanz der englischsprachigen Polizeiwis­
senschaft: Wie sich Polizisten und Polizis­

http:Polizei.21
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tinnen um das Wohlergehen ihrer Bürger 
(insbesondere der schwierigen) kümmern, 
das macht die Qualität von Polizei in einer 
Demokratie aus. Polizei braucht Ordnung, 
um funktionieren zu können. Die sicher­
heitspolitische Entwicklung in den Kri­
senregionen von Nordafrika, Nahost und 
in der arabischen Welt belegt das sehr 
deutlich. Deshalb braucht Polizei das Ver­
trauen der Bürger. Und die wollen selbst­
verständlich auch Ordnung, aber keinen 
Eindruck von polizeistaatlicher Willkür. 
Demokratische Polizei ist nicht der Master 
Player, sondern einer von mehreren wich­
tigen Mitspielern beim Ordnungserhalt. 
Das Zusammenspiel dieser nicht immer 
gleich gerichteten Kräfte gehört in den 
Aufgabenkatalog polizeiwissenschaftli­
cher Analysen. 

Es ist für das Verständnis der Systematik 
der internationalen Police Science ent­
scheidend, dass der Ausgangspunkt poli­
zeiwissenschaftlich-kriminologischer For­
schung in den USA, Großbritannien und 
auch in Australien regelmäßig Polizei­
skandale waren, also das bekannt gewor­
dene, nicht mehr abstreit- oder entschuld­
bare genaue Gegenteil von demokratischer 
Berechenbarkeit. Wenn, wie in der New 
Yorker Polizei der 1960er Jahre, Korrup­
tion nicht mehr nur ein Problem vereinzel­
ter „Schwarzer Schafe“ (im engl. polizeili­
chen Sprachgebrauch rotten apples) ist, 
sondern die gesamte Organisation durch­
zieht wie ein Befall durch eine bösartige 
Geschwulst23, ist police accountability 
nicht gegeben. Es gibt keine stufenweise 
Graduierung von police accountability. 
Entweder ist Polizei demokratisch bere­
chenbar oder sie ist es nicht. Um diese de­
mokratische Berechenbarkeit im Sinne 
von accountability zu gewährleisten, müs­
sen Polizeiorganisationen und ihr Ma­
nagement in der Lage sein, Fehler einzu­
gestehen, daraus Konsequenzen zu ziehen 
und diese in der Öffentlichkeit darzulegen. 

Bedauerlicherweise ist es ein heraus­
ragendes Merkmal deutscher Polizeitra­
dition, dass sie dazu selten in der Lage 
scheint und deshalb eine Fehlerkultur we­
nig entwickelt ist. „Bloß nichts zugeben“, 
„Abstreiten“, „Aussitzen“ sowie die 
„Mauer des Schweigens“ sind nahezu 
reflexartige Reaktionsformen auf offen­
sichtliche Probleme von der unteren bis 
hin zur höchsten Ebene der Organisation. 
Sie resultieren aus der verordneten norma­
tiven Logik, dass Polizei rechtlich gar nichts 
falsch machen darf. Es passiert trotzdem. 

Dabei ist in unseren Ländern (Deutsch­
land, Österreich, Schweiz) im Vergleich zu 
anderen auch europäischen Ländern die 
Akzeptanz der Polizei bei den Bürgern 
hoch, der Bildungsstand von Polizisten 
höher als in den meisten modernen Demo­
kratien, die Professionalität des alltäg­
lichen Handelns und bei Großeinsätzen 
unbezweifelbar, das Korruptionsrisiko ge­
ring etc. Alle Voraussetzungen für eine 
stärkere Offenheit der Polizei gegenüber 
den Bürgern, auch den polizeikritischen, 
sind bei uns günstiger gelagert als in vie­
len vergleichbaren Staaten. Diesen Pro­
zess zu fordern und zu fördern wäre ein 
weiteres „to do“ Item auf der Tagesord­
nung von Polizeiwissenschaft. 

Sie könnte deshalb definiert werden als 
wissenschaftliche, kriminologische, orga­
nisationssoziologische Analyse – und 
nicht nur als der rechtlich-normative Be­
wertungsmaßstab – im Hinblick auf ihre 
police accountability.24 

POLIZEIWISSENSCHAFT: 
DER INTERNATIONALE 
FORSCHUNGSSTAND 
In einem aktuellen Besprechungsaufsatz 
widmet sich Ian Loader der Frage: „Wo 
steht die Polizeiwissenschaft?“ (Where is 
Policing Studies?). Trotz der ausgeprägten 
Tradition der englischsprachigen Police 
Science steht auch hinter dem Titel dieses 
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Review Essay ein Fragezeichen. Lässt der 
englischsprachige Stand der Diskussion 
keine eindeutige Standortbestimmung der 
gegenwärtigen Lage der Polizeiwissen­
schaft zu? Der Aufsatz bezieht sich auf 
neuere Veröffentlichungen der Grün­
dungsväter der englischsprachigen Poli­
zeiwissenschaft, Peter K. Manning (USA), 
Jean-Paul Brodeur (1944–2010 Kanada) 
und Clifford Shearing (Südafrika). Diese 
haben ähnlich wie der 2007 verstorbene 
Richard V. Ericson (Kanada) entscheidend 
zum theoretischen Fundament dessen bei­
getragen, was heute international als Poli­
ce Studies bzw. als Police Science be­
zeichnet wird. Ian Loader sieht die neuen 
Beiträge von Manning, Brodeur und 
Shearing als Meilensteine, in denen die 
historische Entwicklung und der Zustand 
der Disziplin Polizeiwissenschaft in den 
Common Law Rechtskulturen vor allem in 
den USA und Großbritannien zusammen­
getragen, diagnostiziert und prognostisch 
analysiert werden.25 

Wie kommt es in der englischsprachigen 
Polizeiwissenschaft zu einer auffälligen 
Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Poli­
zei, Kriminalität so wirksam zu bekämp­
fen, wie sie es von sich behauptet?26 In der 
US-amerikanischen Polizeiwissenschaft 
wird argumentiert, dass einige Kriminali­
tätsbekämpfungskonzepte „in die Jahre“ 
gekommen seien, weil sie sich auf ein 
überkommenes Verständnis von Krimina­
lität beziehen würden. Dieses stamme in 
seinen wesentlichen Bezügen aus dem 
19. Jahrhundert. Hervorgehoben wird statt­
dessen die faktisch höchst bedeutsame 
Funktion der Polizei in alltäglichen Kri­
sen, in denen sie unverzichtbare Dienstleis­
tungen erbringe.27 

Aus dieser Perspektive repräsentiert die 
Polizei in demokratischen Gesellschaften 
vor allem die Werte der Zivilgesellschaft 
oder anders ausgedrückt die Normen der 
„anständigen Gesellschaft“, der decent so­

ciety wie Avishai Margalit die demokrati­
sche Zivilgesellschaft bezeichnet hat.28 

Dies ist den Vertretern von Police Science 
zufolge der eigentliche Lackmustest der Be­
ziehung, wenn man so will, der „Chemie“ 
zwischen der Polizei und einer lebendigen 
Demokratie. Die Verifizierung dieses zi­
vilgesellschaftlichen und demokratischen 
Funktionierens der Polizei mit Hilfe histo­
rischer, politologischer und soziologischer 
Analysen sollte deshalb ein wesentliches 
Aufgabenfeld der europäischen Polizei­
wissenschaft werden. 

Beim Studium von internationalen Bei­
trägen in polizeiwissenschaftlichen peer 
reviewed journals (Fachzeitschriften) stößt 
man auf Artikel, die für uns und auch für 
den europäischen Kontext praktische Re­
levanz haben. Allerdings müsste man sol­
che Forschung replizieren (z.B. im Rahmen 
von Masterarbeiten) und nicht suggerieren, 
dass Ergebnisse eins zu eins auf unsere 
Verhältnisse übertragen werden können. 
Im Beitrag Organizational Justice and Po­
lice Misconduct untersuchen die Krimino­
logen Wolfe und Piquero Auswirkungen 
der polizeilichen Organisationskultur auf 
die Bereitschaft von Polizisten, sich rechts-
und regelkonform zu verhalten.29 Die Er­
gebnisse dieser Studie widerlegen den 
rotten apple („Schwarze Schafe“) Mythos, 
nachdem Fehlverhalten infektiös nur von 
einigen wenigen schlechten Beamten aus­
geht. Nicht individuelle Verhaltensdis­
positionen, sondern der Führungsstil ist 
beim Fehlverhalten von Polizisten die ent­
scheidende Variable. Unrechtmäßiges Ein­
schreiten oder Gewalt vom Typus „Die 
Schläge hat er, die nimmt ihm keiner mehr“ 
(noble cause corruption) wird durch die 
Peers in der jeweiligen Berufskultur ge­
stützt. Die Bereitschaft, als Teil der „Mau­
er des Schweigens“ zu funktionieren, 
hängt mit Führungsverhalten zusammen. 

Wehrmann und de Angelis untersuchen, 
welche Faktoren die Bereitschaft von Min­
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derheitsangehörigen beeinflussen, mit der 
Polizei in gemeindenahen Organisationen 
zusammenzuarbeiten.30 Ihre Ergebnisse 
verweisen darauf, wie entscheidend ge­
meindenahe Polizeiarbeit solche Zusam­
menarbeit fördert und dass das jeweilige 
Kriminalitätsaufkommen eines Gemein­
wesens nicht notwendigerweise die Bereit­
schaft mit der Polizei zusammenzuarbeiten 
bestimmt. Ferner wird belegt, dass benach­
teiligte Minderheiten eher bereit zu solcher 
Zusammenarbeit sind als Angehörige der 
Mehrheiten. Dies wäre für die europäische 
Situation genauer zu untersuchen. 

In eine ähnliche Richtung geht die For­
schung von Wesley Skogan, der die bisher 
aufwendigste und langfristigste Forschung 
über Community Policing in Chicago 
durchgeführt hat.31 Anhand der im hier an­
gesprochenen Aufsatz diskutierten Daten 
aus Houston wird ersichtlich, dass das 
reassurance Modell eine Erklärung für 
hohe Raten von Kriminalitätsfurcht dar­
stellt. Die Ergebnisse besagen, dass poli­
zeiliche Investitionen, etwa durch Fuß-
streifen, Nachbarschaftsaktivitäten („Runde 
Tische“), kurz die Sichtbarkeit der Polizei 
als „Hüter“ der Nachbarschaft, Kriminali­
tätsfurcht entscheidend beeinflussen kann. 
Da Vertrauen in die Polizei die Anzeigebe­
reitschaft beeinflusst, ist dieses Ergebnis 
von weiterer Bedeutung. Bestärkt werden 
solche Resultate der Forschung über all­
tägliche Polizeiarbeit durch die Studie von 
Patricia Warren, die die Wahrnehmung 
von Fahrzeugkontrollen durch Minderhei­
tenangehörige untersucht.32 

Da europaweite Forschung zeigt, dass in 
Deutschland und in anderen EU-Mitglieds­
ländern Bürger aus ethnischen Minder­
heiten häufiger als Einheimische solche 
Polizeimaßnahmen als problematisch 
empfinden, und somit der Vorwurf des 
ethnic profiling entsteht, haben Warrens 
Ergebnisse auch Implikationen für die 
deutsche und europäische Situation. Ins­

besondere weil gezeigt wird, dass negative 
Erfahrungen mit der Polizei durch soziale 
Netzwerke über ihre ursprünglichen Rezi­
pienten hinaus weite Verbreitung finden. 
Dadurch kann ein umfassender Vertrau­
ensverlust gegenüber der Polizei entstehen. 

Schließlich soll die in Miami durchge­
führte Studie von Diaz erwähnt werden.33 

Hier geht es um die Kontrolle polizeilicher 
Arbeit durch Bürger. Entgegen der in der 
polizeilichen Praxis bestehenden Vorur­
teile gegenüber solchen Kontrollen der 
Polizeitätigkeit durch die Bürger und das 
Gemeinwesen zeigen die Ergebnisse von 
Diaz die positiven Folgen informellen Be­
schwerdemanagements. 

ERGEBNIS DER STANDORT­
BESTIMMUNG 
Es ergibt sich auf Grund der spezifischen 
zeitgeschichtlichen Entwicklung, Heraus­
forderungen und der Einbindung der Poli­
zei in die jeweilige Öffentlichkeit, Zivil­
gesellschaft, Sicherheitsarchitektur und 
Integrationsproblematik die Notwendig­
keit einer jeweils spezifischen Definition 
der Arbeitsgrundlage von Polizeiwissen­
schaft, allerdings in einem europäischen 
und internationalen Kontext von Sicher­
heit und der Wahrung von Menschenrech­
ten. Der hier vorliegende Entwurf einer 
Ortsbestimmung konnte somit keinen end­
gültigen Definitionsversuch anstreben. 
Stattdessen sollte er eine Sichtweise klar­
legen, die einer solchen spezifischen Be­
stimmung der Polizeiwissenschaft eine 
vorläufige Orientierung geben kann. Dies 
wird auch weiterhin in unterschiedlichen 
Schritten erfolgen müssen, die die Rich­
tungen der internationalen Diskussion ein­
beziehen und dann anhand der eigenen 
Situation Fragen aufwerfen, der sich die 
polizeiwissenschaftliche scientific com­
munity widmen müsste. 

Der Begriff Police Studies (Polizeistu­
dien) wäre vielleicht auch eine pragma­
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tischere Bezeichnung für solche Wissen­
schaft, weil etwas weniger mit Anspruch 
beladen und statusbedacht als „Polizeiwis­
senschaft“, ein Begriff, von dem in unse­
rem Sprachraum außerhalb unserer Hoch­
schulen und der wenigen universitären 
Lehrstühle momentan niemand wirklich 
weiß, was damit denn nun genau anzufan­
gen ist. Ohne einen öffentlichkeitswirk­
samen Beitrag der sich entwickelnden Po­
lizeiwissenschaft, kombiniert mit gezielter 
Öffentlichkeitsarbeit, wird sich an diesem 
Zustand auch nur wenig ändern. 

„Einem ist sie die hohe himmlische 
Göttin, dem Andern eine tüchtige Kuh, 
die ihn mit Butter versorgt“ (Friedrich 
von Schiller). Schiller spricht hier von der 
Wissenschaft und das Zitat trifft im Kern 
die Ambivalenzen und vielleicht auch die 
hier diskutierte Konfusion in den Erwar­
tungen gegenüber dem Sinn sowie die Be­
gehrlichkeiten in Bezug auf den Zweck 
von Polizeiwissenschaft. Letzten Endes ist 
die wissenschaftliche Befassung mit Poli­
zei und polizeilichem Handeln „(…) ver­
pflichtet eine viel weitergehende Frage zu 
beantworten: Was macht eine Gesellschaft 
sicher und geordnet?“34 

Polizeiwissenschaft als akademisch-prak­
tische Disziplin kann nicht der Aufgabe 
dienen, dass alles geforscht werden kann, 
nur das was dabei rauskommt, darf nicht 
polizeikritisch sein. Weiterhin wird auch 
nicht nur das zum Untersuchungsgegen­
stand werden dürfen, was sich eins zu eins 
in Rezeptwissen transferieren lässt. Und 
schon gar nicht soll Polizeiwissenschaft 
als wohlfeile Titelversorgungsinstitution 
für eine sehr titelgierige Berufsorganisa­
tion herhalten. 

Polizeiwissenschaft ist hingegen 
eine im Aufbau befindliche hybride Dis­
ziplin, die sich aus verschiedenen Wis­
senschaftszweigen und Praxistatsachen 
speist. 

Um eine nationale Basis zu erreichen 
und sie in den internationalen For­
schungsstand integrieren zu können, be­
darf diese Disziplin eines empirischen 
Fundaments. 
Sie wird weder als „kritische Polizeikri­
tik“ noch als normativ-philosophischer 
Debattierzirkel Bestand haben. 
Sie muss sich auf den internationalen 
Forschungsstand beziehen und sich von 
ihm unterscheiden lassen. 
Für die europäische Polizeiwissenschaft 
gilt, dass sie die Diversität europäischer 
Kulturen und Polizeiorganisationen und 
-traditionen zum Gegenstand machen 
muss. 
Gleichzeitig muss sie problematische 
Tendenzen im Umgang mit Menschen­
rechten und Minderheiten auf ihre Tages­
ordnung setzen. 
Schließlich wird auch für den gesamteu­
ropäischen Polizeirahmen die Überprü­
fung der demokratischen accountability 
der Polizeien als ein grundlegender Bau­
stein des entstehenden polizeiwissen­
schaftlichen Gebäudes dienen müssen. 

EXKURS: POLITIK, MACHT, 
GEWALT: EINE REFLEXION AUS 
GEGEBENEM ANLASS 
In einem Ende der 1960er Jahre erschiene­
nen politischen Kommentar zu den Stu­
dentenunruhen in den USA und in Europa 
befasste sich Hannah Arendt mit der Fra­
ge, wie es zu einer allgemeinen Empörung 
kommen konnte, die sich in verbreiteter 
Aggression und Wut äußerte und z.T. töd­
lich verlaufende Auseinandersetzungen 
zwischen Protest und Polizei nach sich 
zog.35 Sie argumentiert, der „begründete 
Verdacht“, dass mögliche Veränderung 
willentlich nicht geschehe, löse Wut aus. 
Es sei Nietzsche zufolge die Ohnmacht 
gegen Menschen und nicht die gegenüber 
der Natur, die solche „disparateste Erbitte­
rung“ erzeuge. Werde der Gerechtigkeits­
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sinn verletzt, dann führten empörende Ge­
schehnisse dazu, dass es zu Gewalt kom­
me und zwar auf Grund einer der Empö­
rung „innewohnenden Unmittelbarkeit“. 
Denn, es liege „im Wesen der Empörung, 
nicht langsam und mit Bedacht zu reagie­
ren“.36 Dabei seien „Empörung und Ge­
waltakt“ nicht notwendig „irrational“. Eine 
historische Analyse von Aufständen zeige, 
so Arendt, dass es auch Mitglieder der 
„oberen Klassen“ sein können, von denen 
diese verbreitete Empörung ausgehe. 
„Zorn, Empörung und die Gewalttätig­
keit“ seien „menschliche Regungen“, auch 
wenn sie „in Konflikt mit dem Rechts­
staat“ stehen würden.37 Von Seiten des 
Staats tritt vor allem dort „nackte Gewalt“ 
auf, „wo Macht verloren ist“.38 

Arendt betont im Weiteren die Bedeu­
tung der Heuchelei von Politikern für ge­
waltsame Empörung: „Und auch solche 
scheinbar zwecklose Gewalt ist alles ande­
re als ‚irrational‘ (…) Vernunft kann nur 
gelten, (…) als nicht der Verdacht besteht, 
dass (Worte) benutzt werden, etwas zu 
verbergen. Was Wut provoziert, sind nicht 
so sehr entgegenstehende Interessen als 
die ‚Scheinheiligkeit‘, der Schein von Ver­
nunft, hinter der man sie zu verbergen 
trachtet.“39 Anstatt „individualistischer 
Werte“ setze sich eine „Gruppenkohärenz 
(durch), die so genannte Kameradschaft, 
die intensiver empfunden wird und sich 
als stärkeres Band erweist als alle Formen 
der Freundschaft oder der Solidarität“.40 

Die Kohärenz der Protestszene („Wutbür­
ger“), die Polizei und Politik so erstaunt 
hat, ist aus dieser Sicht auch in Deutsch­
land keine neue Erscheinung. Sie trat bei 
den Schwabinger Krawallen zu Tage, 
bei den Studentenunruhen und bei spä­
teren Protestereignissen wie Gorleben 
und Wackersdorf sowie zuletzt im Stutt­
garter Schlossgarten. Dabei hat gelegent­
lich eine von der Politik aufgebaute „starke 
politische Druckkulisse (…) ein unkluges 
unverhältnismäßiges, polizeiliches Ein­
greifen mit begünstigt“.41 Eine in dieser 
Situation der Politik gegenüber folgsam 
agierende Polizei muss bei solchen Gele­
genheiten angesichts der jeweiligen Em­
pörung mit Gewalt rechnen. Auch recht­
mäßiges polizeiliches Vorgehen wird dann 
selten als angemessen wahrgenommen. 
Die Polizei hat in der Gesamtschau dieser 
Konflikte seit 1962 letztlich fast immer 
einen höheren Imageschaden davongetra­
gen als die verantwortliche Politik. 

In Zeiten einer allgegenwärtigen Kon­
trollintensität gegenüber polizeilicher Ge­
waltanwendung durch die mit digitaler 
Aufzeichnungstechnik ausgerüsteten Bür­
ger mit anschließender Breitenwirkung 
durch youtube42, Twitter etc. muss sich die 
Polizeiführung fragen lassen, was schlim­
mer ist, die auf Grund der Empörung 
unverhältnismäßige Insubordination von 
„Wutbürgern“ oder der bei youtube und 
in den seriösen Bildmedien sichtbare 
„Wutpolizist“. 

1 Ich danke T. Goergen, C. Fromm, G.
 

Thielmann, R. Behr und C. Lorei für kriti­

sche Kommentare und hilfreiche Hinweise.
 

Für Fehleinschätzungen und Irrtümer
 

bleibe ich als Autor selbstverständlich
 

allein verantwortlich.
 
2 Tops 2009.
 

3 http://scholar.google.de/scholar?start=20 

&q=Polizeiwissenschaft&hl=de&as_sdt=0 

(Oktober 2011). Die Internet-Enzyklopädie 

Wikipedia nennt unter dem Stichwort 

„Polizeiwissenschaft“ fünf deutschsprachi­

ge Autoren: http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Polizeiwissenschaft. Es fehlen die wichti­

gen Beiträge der Autoren van Ooyen (van 

Ooyen 2011) und Möllers (Möllers 2011). 

In der englischsprachigen Wikipedia-Ver­

sion wird Police Science als umbrella 

term (Regenschirmbegriff: d.h. da passt 

alles Mögliche darunter) bezeichnet. Da­

bei ist allerdings die Aufzählung der Wis­
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senschaftsdisziplinen unter diesem Stich­

wort unvollständig und fehlerhaft. 
4 Möllers 2011, 25 ff. 
5 Schulte 2011. 
6 Dierl et al. 2011. 
7 Dies lässt sich auch an der Begeisterung 

ablesen, mit der „Praktiker“ als Leiter 

von Polizei-Fachhochschulen im Rahmen 

der Bologna-Reform das Fach Soziologie 

bzw. soziologische Studieninhalte rück­

standsfrei entsorgt haben, z.B. in Baden-

Württemberg. Möllers spricht in diesem 

Zusammenhang von der Rückkehr zur 

„Paukschule“ und „Beamtenprägean­

stalt“ (Möllers 2011, 26). 
8 Mit sozialwissenschaftlicher Methodik 

vorgehende grundlegende Forschung in 

dieser Kategorie wurde beispielsweise 

von R. Behr, B. Frevel, A. Jacobsen, T. 

Ohlemacher, J. Reichertz, B. Schroers, K. 

H. Liebl u.a. vorgelegt. 
9 Die Diskussion um den Zustand der Po­

lizei findet momentan eher in den seriö­

sen Printmedien als in der Fachliteratur 

statt. Vgl. Cadenbach/Fellmann 2011. 
10 Die wissenschaftsfeindliche und verfas­

sungswidrige Grundhaltung dieser Rich­

tung lässt sich momentan anhand der 

Kontroverse zwischen dem Polizeiwissen­

schaftler Rafael Behr und Vertretern der 

Polizei über Gewalt und „Respektlosig­

keit“ gegenüber Polizeibeamten ablesen. 

„Die Polizeiführung jammert“ (Interview 

mit Rafael Behr). http://www.taz.de/ 

Professor-der-Hochschule-fuer-Polizei/ 

!77000/. 
11 „(…) too much work in policing studies 

has succumbed to a sociologically naive 

fantasy – a fantasy that mimics rather 

than challenges the police-centred visions 

of order that circulate among officers and 

predominate in popular and political cul­

ture“ (Loader 2011, 451). 
12 Die erste Konfrontation von Polizei mit 

politischen Demonstranten geschah 1952 

in Essen. Dabei wurde ein Jugendlicher 

getötet. In dieser Zeit gab es andererseits 

zahlreiche mehr oder weniger organisier­

te Angriffe auf Polizisten und sogar ver­

einzelte Polizeidienststellen, im Rhein-

land als eine Art Wochenendbelustigung. 

Uniformen, speziell von Deutschen getra­

gene, waren bei der jungen Arbeitergene­

ration schlecht gelitten. 
13 „Zurechenbarkeit“ bezöge sich eher auf 

einen Zustand mentaler Verfasstheit, das 

psychologisch-psychiatrisch messbare 

Funktionieren des Geisteszustands einer 

Person, dessen Gegenteil wäre patholo­

gischer Natur. Dies würde man im Eng­

lischen mit sanity bezeichen, sanity clause 

ist im vertragsrechtlichen Sprachge­

brauch die Klausel, die Zurechnungs­

fähigkeit der Partner bei Vertrags­

abschlüssen bezeichnet. Polizeiliche 

„Berechenbarkeit“ träfe gleichfalls nicht 

den inhaltlichen Kern solcher police ac­

countability, da der Begriff (und sein Ge­

genteil „Unberechenbarkeit“) entweder 

einen charakterlichen Zustand bezeichnet 

oder auf präzise quantitative Messung 

abzielt. 
14 Dies könnte man als das Grundproblem 

von CEPOL, in anderer Ausprägung aber 

auch von anderen europäischen Polizei­

kooperationen bezeichnen. 
15 Entsprechend haben die Beiträge des 

2007 erschienenen CEPOL Readers sehr 

unterschiedliche Themenbezüge. Zumin­

dest stellenweise ist nicht ganz klar, wie 

daraus gemeinsame Ansätze einer euro­

päischen Polizeiwissenschaft erkennbar 

sein sollen. 
16 Manning 2005. 
17 Manning müsste sich angesichts dieser 

Position, wäre er ein deutscher Polizei­

wissenschaftler, von wissenschaftlich 

nicht weiter ausgewiesenen „Praktikern“ 

gefallen lassen, dass diese lauthals seine 

sofortige Entlassung aus der Lehre für 

Polizeistudierende fordern. „Gewerk­

schaften: Polizeikritiker entlassen“ 

http://www.abendblatt.de/hamburg/ 

kommunales/article2002956/Gewerk 

schaften-Polizeikritker-entlassen.html. 
18 Manning 2010, 249; vgl. Loader 2011, 

452. 
19 Vgl. Manning 2010, 190. 
20 Ebd.,106. 
21 Ebd., 100. 
22 Möllers 2011, 21. 
23 Wie beispielsweise in den 1980er Jah­

ren im australischen Bundesstaat 

Queensland oder in New South Wales, als 

Polizeikriminalität auf breiter Basis auf­

gedeckt wurde, die das Management mit 

einbezog, so dass ein oberster Polizeichef 

mit internationalem Haftbefehl gesucht 

werden musste. Wenn Stadtpolizeien wie 

das Los Angeles Police Department 

(LAPD) unter staatliche Aufsicht gestellt 

werden müssen, ist eine ähnliche – für 

uns nicht vorstellbare – Dimension von 

Korruption erreicht. Mehr zu solchen Po­

lizeiskandalen bzw. Fällen von Polizeikri­

minalität siehe Prenzler 2009. 
24 Die Unterscheidung Forschung über die 

Polizei bzw. Forschung für die Polizei er­

scheint aus heutiger Sicht nicht mehr be­

sonders tragfähig, um das Aufgabenfeld 

der Polizeiwissenschaft zu umreißen. 
25 Loader 2011. 
26 Manning 2005, 25. 
27 Manning 2010, 249; vgl. Loader 2011, 

452; vgl. dazu Hanak et al. 1989. 
28 Margalit 1998. 
29 Wolfe/Piquero 2011. 
30 Wehrmann/de Angelis 2011. 
31 Skogan 2009. 
32 Warren 2011. 
33 Diaz 2009. 
34 Brodeur 2010, 453. 
35 Der nachfolgende Exkurs bezieht sich 

auf Arendt 1970, 64 ff. 
36 Ebd., 64. Empörung sei dabei Arendt 

zufolge keineswegs eine „automatische 

Reaktion auf Not und Leiden“, denn un­

heilbare Krankheiten, Naturkatastrophen 
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oder Ähnliches, nicht änderbare gesellschaftliche 

Probleme würden keine allgemeine Empörung 

auslösen. 
37 Ebd., 67. 
38 Ebd., 55. 
39 Ebd., 67. 
40 Ebd. Kritisch merkt Arendt hierzu an: „Die ge­

walttätige Reaktion auf Heuchelei, so sehr sie in­

nerhalb ihrer Grenzen zu rechtfertigen ist, ver­

liert Berechtigung, sobald aus ihr eine bestimmte 

Strategie mit spezifischen Zielen entwickelt 

wird.“ 
41 Scarcinelli 2011, 11. 
42 Siehe dazu ausführlich und lesenswert Schug 

2011. 
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